VERTRAG
über die Erbringung von Bauleistungen
zwischen
Luckenwalder Wohnungsgesellschaft mbH
Markt 1, 14943 Luckenwalde
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Frank Schmidt
– nachstehend „Auftraggeber (AG)“ genannt –
– nachstehend „Auftragnehmer (AN)“ genannt –
Vorbemerkung
Der AG ist Eigentümer des Grundstückes Burg 1 in der Gemarkung Luckenwalde, Flur 1, Flurstücke 97, 102-105, 198-202, 208, 209, 214, 215, 217, 224, 225, 229, 230, 235, 236, 241, 278, 386, 422-424, 453-470 sowie Flur 16, Flurstücke 548 und 549.
Das Grundstück wurde Ende der 1980er Jahre mit einer Plattenbausiedlung vom Typ WBS70 bebaut. Diese befindet sich im weitgehend originalen Zustand und soll umfänglich saniert sowie nachhaltig neu gestaltet werden. Das Bauvorhaben wird mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung der Investitionsbank des Landes Brandenburg gefördert. 
Dies vorangestellt vereinbaren die Parteien was folgt:
§ 1 Vertragsgrundlagen
1. 
Grundlagen dieses Vertrages und maßgebend für den Leistungsumfang des AN sind in der nachstehenden Reihenfolge:
a. Die Regelungen dieses Vertragstextes einschließlich des Vertragsstrafenversprechens.
b. Die Vergabeunterlagen incl. der Leistungsbeschreibung/Preisblatt/LV und Plananlagen (Anlagenkonvolut 1).
c. Die anerkannten Regeln des Reinigungshandwerks und die gültigen DIN- und EN-Normen, Ferner alle besonderen örtlichen Bestimmungen, technischen Vorschriften, Auflagen und Bestimmungen der in Deutschland allgemein anerkannten Fach-, Sicherheits- und Aufsichtsbehörden und Gütegemeinschaften, Verbände und Innungen, der Berufsgenossenschaften, der Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinien, der Baustellenverordnung, alle TÜV-Vorschriften, VDE- und VDI- Richtlinien in ihrer neuesten geltenden Fassung, die bei den Leistungen des AN betroffen sind.
d. Die VOL/B in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung, hilfsweise die Vorschriften des BGB, soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist. 
e. Das Angebot des Auftragnehmers vom XX.XX.XXXX
2. 
Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Vertragsgrundlagen bestimmt im Zweifel die vorstehende Reihenfolge die Rangfolge. Bei Widersprüchen zwischen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel die konkretere, bei Fehlen einer Konkreteren die höherwertige Ausführung maßgebend.
§ 2 Vertragsgegenstand/Vertragsziele  
1.
Gegenstand des Vertrages sind alle erforderlichen Leistungen für die funktionsgerechte Fertigstellung der nachfolgend benannten Bauleistungen:  

Gegenstand des Vertrages sind alle erforderlichen Leistungen für die funktionsgerechte Fertigstellung der nachfolgend benannten Bauleistungen:  
-Grobreinigung für Neubau und Bestand

-Schlussreinigung für Neubau und Bestand

-Entsorgung für Neubau und Bestand

-Gerüstarbeiten am Neubau 
- Ausführung aller erforderlichen Vor- und Nacharbeiten
- Leistung auf 


Die konkreten Leistungsinhalte sind der Leistungsbeschreibung/LV/Preisblatt zu entnehmen, welche Vertragsbestandteil wird.
§ 3 Leistungen/Pflichten des AN
1. Der AN verpflichtet, die ihm übertragenen Leistungen vollständig nach den Bedingungen dieses Vertrages einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen zu erbringen. Die Leistungspflicht des AN umfasst dabei sämtliche Lieferungen und Leistungen, die erforderlich sind, um die in den Vertragsbestandteilen definierten Leistungen mangelfrei, funktionsfähig und abnahmebereit herzustellen.
2. Der AN hat sicherzustellen, dass mindestens eine qualifizierte Fachkraft (mind. fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Gebäudereinigung oder abgeschlossene Ausbildung zum Gebäudereiniger (m/w)) bei Arbeiten des AN die ganze Zeit über vor Ort ist. Für den Fall, dass diese Fachkraft aufgrund Urlaubs, Krankheit etc. ausnahmsweise nicht vor Ort sein kann, ist eine mindestens gleichgeeignete Fachkraft zu stellen, die mit den Besonderheiten des Hauses vertraut ist, also schon vorab eingearbeitet wurde.
3. Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so durchzuführen, dass andere am Bau tätige Unternehmer nicht behindert werden. Er muss rechtzeitig für alle erforderlichen Abstimmungen und Unterrichtungen hinsichtlich des technischen und zeitlichen Arbeitsablaufes seines Gewerks sorgen und an einem geordneten Bauablauf aller am Bauvorhaben parallel tätigen Gewerke mitwirken. Hierzu hat er insbesondere die Teilnahme einer fachverständigen Führungskraft/Leiters/Vorarbeiters o.Ä., die auch der qualifizierten Fachkraft unter § 3 Abs. 2 entsprechen kann, an den wöchentlichen Baubesprechungen zu gewährleisten. Die Daten der weiteren am Bau tätigen Unternehmen werden dem Auftragnehmer gesondert mitgeteilt.  
4. Der AN ist verpflichtet, den AG bei der Durchführung seiner Aufgaben über alle wesentlichen Angelegenheiten und Umstände unverzüglich schriftlich zu unterrichten, die Auswirkungen auf Kosten, Termine oder Qualitäten des Bauvorhabens haben können.
5. Der AN verpflichtet sich zur absoluten Verschwiegenheit im Verhältnis zu Dritten (auch und insbesondere gegenüber sämtlichen Medien), ausgenommen Vertreter der Versicherung des AN und im Auftrag des AN tätige Rechtsanwälte, hinsichtlich sämtlicher ihm zugänglicher Kenntnisse und Informationen über das Bauvorhaben einschließlich der Inhalte der vom AG eingegangenen Vertragsbeziehungen. Ein Verstoß gegen diese Verschwiegenheitspflicht kann ein wichtiger Kündigungsgrund für den AG sein. Ausgenommen von dieser Verschwiegenheitspflicht sind alle allgemein zugänglichen Informationen und Inhalte sowie alle Kenntnisse, Informationen und Inhalte, die der AN zur Erfüllung seiner vertraglichen Leistungen an Dritte weiterzugeben hat.
§ 4 Änderungs- und Zusatzleistungen
1. Der AG kann ad hoc Leistungen anordnen. Der AN hat binnen zwei Stunden ab Abruf mit einem mindestens fünfköpfigen Team incl. der unter § 3 Abs. 2 genannten qualifizierten Fachkraft einsatzfähig auf der Baustelle zu sein. Der Abruf kann werktäglich (auch samstags) von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr erfolgen. Diese Verpflichtung wird durch ein Vertragsstrafenversprechen abgesichert. Für jeden Fall der schuldhaften Nichteinhaltung der Frist (Erscheinen binnen zwei Stunden ab Abruf) verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 Euro an die AG (siehe hierzu die Regelungen unter § 7)
2. Der AG ist jederzeit befugt, Änderungen, Erweiterungen und Wiederholungen von Leistungen des AN, die zur Erreichung des Werkerfolgs notwendig oder zweckmäßig sind, anzuordnen (künftig insgesamt nur „Änderungen“ genannt). Die Anordnung von Änderungen durch den AG bedarf der Textform.
3. Begehrt der Auftraggeber eine entsprechende Änderung, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung zu unterbreiten. Das vom Auftragnehmer unterbreitete Angebot muss den Vergütungsregeln für Nachtragsangebote nach § 9 entsprechen und so aufgestellt sein, dass der Auftraggeber das Angebot unter Berücksichtigung dieser Bestimmungen prüfen kann (ordnungsgemäßes Angebot).
4. Der AN ist zur Erstellung eines solchen Nachtragsangebots und zur Erbringung der vom AG angeordneten Leistungsänderungen verpflichtet, soweit er dem AG nicht darlegt, dass die Erbringung dieser Leistungen unmöglich oder für ihn unzumutbar ist. Wird die Unzumutbarkeit aus betriebsinternen Vorgängen oder Umständen beim AN hergeleitet, so trägt dieser dafür die Beweislast.
5. Dem AG steht auch ein Anordnungsrecht hinsichtlich sonstiger Umstände, insbesondere hinsichtlich der Ausführungszeit (insbesondere Neuordnung von Abläufen und Beschleunigungsmaßnahmen), der Bauumstände sowie der Kostenvorgaben zu, sofern schwerwiegende Gründe vorliegen und bei der Abwägung der beiderseitigen Interessen die Interessen des AG deutlich überwiegen. Im Rahmen einer eventuell zu berücksichtigenden Zumutbarkeit ist dabei dann insbesondere maßgeblich, ob der AN die erforderlichen Kapazitäten ohne Weiteres bereitstellen bzw. beschaffen kann.
6. Eine Einigung über die Höhe einer zusätzlichen Vergütung soll vor der Ausführung der entsprechenden Leistung getroffen werden. Eine Nichteinigung rechtfertigt keine Leistungsverweigerung oder Arbeitseinstellung. Kommt zwischen den Vertragsparteien keine Einigung über die Vergütungsfolgen der Nachtragsanordnung zustande, richtet sich diese nach § 9.
§ 5 Vertretung des und durch den AN
1. Der AN ist zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des AG nicht berechtigt. Soweit es seine Aufgaben erfordern und zur Vertragserfüllung gehört, ist der AN jedoch berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu wahren.
2. Der AN hat ansonsten ausschließlich Anordnungen des AG, insbesondere zu Leistungsergänzungen, Leistungserweiterungen, Leistungsreduzierungen oder zum Leistungsablauf zu beachten und sie bei seiner Leistungserbringung umzusetzen. Andere Projektbeteiligte oder als Vertreter des AG auftretende Personen (einschließlich Projektsteuerer) sind dem AN gegenüber nicht weisungsbefugt, es sei denn, sie haben insoweit nachweislich eine ausdrückliche schriftliche Vollmacht des AG. Den Weisungen der Objektüberwachung ist Folge zu leisten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit der Objektüberwachung des Auftraggebers partnerschaftlich zusammenzuarbeiten.  
3. In Baubesprechungen entsandte Mitarbeiter des AN gelten als bevollmächtigt, die notwendigen Festlegungen namens und im Auftrag des Auftragnehmers zu treffen, insbesondere zu Terminen und Kosten (z.B. bei Nachtragssachverhalten).
§ 6 Zusammenarbeit zwischen AG und AN
1. Die Vertragsparteien streben eine partnerschaftliche und transparente Vertragsabwicklung an. Beide Parteien verpflichten sich, die jeweils andere Vertragspartei auf Störungen und mögliche Beeinträchtigungen der Projektabwicklung rechtzeitig hinzuweisen. Beide Vertragsparteien werden die notwendigen Informationen bereitstellen, um dem notwendigen Entscheidungsbedarf der jeweils anderen Vertragspartei Rechnung zu tragen
2. Soweit der AN Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen für die Ausführung seiner Leistungen benötigt, ist er verpflichtet, den AG so rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, dass dieser in angemessener Frist die Unterlagen beschaffen bzw. vorlegen und die Entscheidungen treffen und der AN seine Leistungen rechtzeitig erbringen kann. Bedenken gegen Unterlagen, Vorgaben oder Entscheidungen hat der unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
§ 7 Termine und Fristen
1. Die termin- und kostengerechte Fertigstellung des Bauvorhabens ist entscheidendes Ziel des AG. Der AN hat die einzelnen von ihm geschuldeten Leistungen und alle damit zusammenhängenden Aufgaben nach vereinbarten Vertragsterminen, ansonsten je nach Erfordernis und in angemessenen Fristen zu erbringen. In diesem Rahmen hat der AN seine Leistungen so zügig zu beginnen, zu fördern, auszuführen und zu vollenden, dass die einzelnen Leistungen und das Bauvorhaben ohne zeitliche Verzögerungen und unter Einhaltung der nachfolgend vereinbarten Termine realisiert werden können. 
2. Bei vom AN verschuldeten Terminüberschreitungen (auch solchen, die keine Vertragsfristen und Vertragstermine betreffen) ist der AG berechtigt, auf Kosten des AN Dritte mit der Ausführung der nicht frist- oder termingerecht erbrachten Leistungen des AN nach Eintritt des Leistungsverzugs zu beauftragen (Ersatzvornahme bei Leistungsverzug). Leistungsverzug ist gegeben, wenn der AG dem AN eine angemessene Frist zur Leistungserbringung und Vertragserfüllung gesetzt und sie mit einer Mahnung verbunden hat, ohne dass die jeweils geforderte Leistung vom AN erbracht worden ist. Bei verbindlichen Vertragsterminen und Vertragsfristen bedarf es für den Leistungsverzug keiner Mahnung, es sei denn, der AN weist nach, dass er in der Leistungserbringung zuvor behindert war und er diese Behinderung unverzüglich dem AG angezeigt hat.
3. Der AN ist verpflichtet, sämtliche Behinderungen, welche die termingerechte Ausführung seiner Arbeiten in Frage stellen, unverzüglich schriftlich anzuzeigen unabhängig davon, ob sie dem Auftraggeber offenkundig sind. Die Eintragung im Bautagebuch ersetzt nicht die nach dieser Vorschrift notwendige, schriftliche Behinderungsanzeige. Im Hinblick auf ein geordnetes Projektmanagement sind die Folgen einzelner hindernder Umstände auf das eingesetzte Personal und die sonstigen Ressourcen des AN und seiner Nachunternehmer in der Behinderungsanzeige detailliert anzugeben. Insbesondere ist genau auszuführen, ob und inwieweit Personal und sonstige Ressourcen an anderer Stelle beschäftigt bzw. eingesetzt werden können/konnten und welche Maßnahmen zur Minderung etwa aufgetretener Schäden möglich (gewesen) sind.
4. Für jeden Fall der schuldhaften Überschreitung der Frist nach § 4 Abs. 1 (später als zwei Stunden nach Abruf) verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 Euro an die AG. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe muss nicht im Rahmen der Abnahme erklärt werden, sondern es genügt die Geltendmachung innerhalb der Schlusszahlungsfrist. Etwaige Vertragsstrafenansprüche werden auf Schadensersatzansprüche angerechnet.
§ 8  Vergütung und Zahlung
1. Die Vergütung richtet sich nach den vereinbarten Einheitspreisen gemäß dem Aufmaß (Einheitspreisvertrag).
2. Die vereinbarten Vergütungen sind Festpreise. Eine Änderung der Vergütung findet nur unter den in diesem Vertrag (insbesondere unter § 9) geregelten Voraussetzungen statt. Der Preis gilt für die gesamte Dauer der Bauzeit.
3. Einzureichen ist eine prüffähige Rechnung, aus der die ausgeführten Leistungen ersichtlich sein müssen. Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhalten der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.
4. Rechte des Auftragnehmers wegen einer Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB, bleiben unberührt.
5. Falls Reverse-Tax: Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber nach §§ 48 ff. EStG verpflichtet ist, von jeder an den Auftragnehmer zu leistenden Zahlung 15 % des Bruttorechnungsbetrages einzubehalten und an das für den Auftragnehmer zuständige Finanzamt abzuführen, es sei denn, der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor der Zahlung eine Freistellungsbescheinigung seines Finanzamtes gemäß dem amtlichen Vordruck vor.
§ 9 Vergütung bei Änderungs- und Zusatzleistungen
7. Ordnet der AG – ggf. auch dem Grunde nach – eine geänderte Leistung an oder steht dem AN aus sonstigem Rechtsgrund ein Anspruch auf Anpassung der Vergütung wegen geänderter Leistungen zu, richtet sich die Vergütungsanpassung nach den folgenden Bestimmungen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen etwaigen Mehrvergütungsanspruch dem Auftraggeber anzukündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt.
8. Soweit in diesem Vertrag oder seinen Anlagen optionale Leistungen, Eventualleistungen oder Bedarfsleistungen vorgesehen und bepreist sind, ist bei der Ausführung derartiger Leistungen der jeweilige Preis ohne weitere Zuschläge zugrunde zu legen.
9. Haben geänderte Leistungen Auswirkungen auf die Baustellengemeinkosten, sind diese konkret zu berechnen.
§ 9a Stundenlohnleistungen  
1. Stundenlohnleistungen werden nur vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart  worden sind. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel bei der Objektüberwachung des AG in zweifacher Ausfertigung einzureichen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Diese müssen neben den Angaben zu den geleisteten Arbeitsstunden und dem erforderlichen, besonders zu vergütenden Aufwand für den Verbrauch von Stoffen, für die Vorhaltung von Einrichtung, Geräten, Maschinen und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeeinrichtungen sowie etwaige Sonderkosten folgenden Angaben in leserlicher Form enthalten:

- 
Veranlasser der Stundenlohnarbeiten (Namen, Fachbereich),

- Datum,

- Bezeichnung der Baustelle bzw. des Bauwerks mit Angabe der jeweiligen Projektbezeichnung,

- Auftragsnummer,

- genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,

- Art der Leistung,

- Namen und Vornamen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe,

- geleistete Arbeitsstunden (ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit),

- Gerätekenngrößen, bei Fahrleistungen die Fahrzeugart (z.B. Kipper), die Nutzlast und eine Begründung für den Einsatz des Aufsichtspersonals.
2. Die Unterzeichnung eines Stundenlohnzettels durch die Objektüberwachung dient der Dokumentation von Art und Umfang der erbrachten Leistung, begründet jedoch keinerlei Anerkenntnis hinsichtlich der Vergütungspflicht. Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, diese sind vom Auftraggeber angeordnet oder objektiv notwendig. Stundenlohnzettel müssen als solche erkennbar getrennt von Tagesberichten eingereicht werden. Stundenlohnarbeiten in Bautagesberichten werden nicht anerkannt.
§ 10 Zahlungen
1. Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
2. Der AN hat Anspruch auf Abschlagszahlungen gemäß Aufmaß für erbrachte, nachgewiesene und in sich abgeschlossene Leistungen und jeweils gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer bei prüfbarer Rechnungstellung. Sind Leistungen verzögert oder mängelbehaftet, kann der AG Einbehalte vornehmen. Der planmäßige Fortschritt der Leistungserbringung ist vom AN nachzuweisen. Der AN wird dem AG Gelegenheit geben, den Leistungsstand zu kontrollieren
3. Die Fälligkeit von Abschlagszahlungen tritt mit Ablauf einer Prüfungsfrist von 20 Werktagen nach Vorlage der prüfbaren Abschlagsrechnung unter Ausweisung der Umsatzsteuer ein.
4. Nach vertragsgemäßer Erfüllung der beauftragten Leistungen und schriftlicher Anzeige der Fertigstellung ist der AN berechtigt und verpflichtet, unverzüglich eine korrekte und prüffähige Schlussrechnung zu stellen. Zahlungsziel für die Schlussrechnung ist 30 Werktage nach Zugang einer prüffähigen Schlussrechnung und förmlicher Abnahme der Leistungen gem. § 12 dieses Vertrags.  
5. Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung gegenüber Ansprüchen des Auftraggebers nur berechtigt, wenn die Forderungen entweder unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder es sich um Hauptleistungspflichten aus demselben Vertrag handelt.
§ 11 Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung
1. Es wird klargestellt, dass auch optische Mängel und Reinigungsmängel einen Sachmangel darstellen können. Eine Häufung von unwesentlichen Mängeln kann einen wesentlichen Mangel darstellen.
2. Haften die Vertragsparteien gegenüber einem Dritten gemeinschaftlich aus unerlaubter Handlung, sind sie im Innenverhältnis zueinander für den Schaden nach Maßgabe dieses Vertrages verantwortlich. Jeder Vertragspartner kann Freistellung von der Haftung oder den Schadensausgleich durch den anderen Vertragspartner verlangen, soweit der andere Vertragspartner im Verhältnis der Parteien zueinander für den Schaden einzustehen hat.
3. Der AN ist verpflichtet, eine für das übernommene Risiko ausreichende Haftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssummen
· für Personenschäden in Höhe von 





1 Mio. EUR und
· für sonstige Schäden (Sach-  und Vermögensschäden) in Höhe von 
1 Mio. EUR
abzuschließen und bis zum Ablauf des Vertrages aufrecht zu erhalten. Die Versicherungssumme darf pro Versicherungsjahr auf das zweifache der vorgenannten Versicherungssummen begrenzt sein. 
4. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes ist der AN verpflichtet, nach Unterzeichnung des Vertrages eine entsprechende aktuelle Bestätigung seines Haftpflichtversicherers mit der Versicherungsnummer und den mit dem AG vereinbarten Deckungssummen zu überreichen. Die Deckungsbestätigung ist nach Ablauf des entsprechenden Bestätigungszeitraumes auf Anforderung des AG zu aktualisieren.
5. Der AN ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Versicherungsschutz in der abgeschlossenen bzw. vereinbarten Höhe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt ist.
6. Weist der AN dem AG auch nach nochmaliger Aufforderung nach Vertragsschluss den Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung nicht nach, kann der AG von den darauffolgenden Abschlagszahlungen einen Einbehalt bis zu einer Höhe von 10 % der Nettoauftragssumme geltend machen. Diese Einbehalte werden auf etwaige weitere Schadensersatzansprüche aus dem fehlenden Nachweis der Versicherung angerechnet.
7. Sofern der AN auf Verlangen des AG den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen Aufrechterhaltung trotz Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der AG zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.
§ 12 Kündigung
1. Der AG kann den Vertrag über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus jederzeit ganz oder teilweise ohne Grund (§ 648 BGB) oder auch bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (§ 648a BGB) kündigen. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn der AG seine  Bauabsichten für das Bauvorhaben aufgeben muss, wenn der AN seine Leistungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt worden oder die Leistungsfähigkeit des AN aus anderen Gründen so nachhaltig beeinträchtigt ist, dass die weitere vertragsgerechte Erfüllung nicht mehr gewährleistet ist. 
2. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt auch dann vor, wenn der AN es unterlässt, einer bindenden Weisung der AG nachzukommen oder nachhaltig die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen vernachlässigt bzw. unterlässt und ihn der AG in Textform unter Benennung der zu beanstandenden Umstände abgemahnt und der AN nicht unverzüglich nach Zugang der Abmahnung die beanstandeten Umstände behoben hat oder wenn andere Umstände gegeben sind, die es dem AG unzumutbar machen, das Vertragsverhältnis mit dem AN fortzusetzen oder wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener Umstände erheblich und nachhaltig gestört ist.
3. Im Falle einer zweimaligen Überschreitung der Frist nach § 4 Abs. 1 durch den AN ist der AG nach berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen und die Ausführung aller vertraglich vereinbarten Leistungen des AN an Dritte auf Kosten des AN zu übertragen sowie – bei schuldhaftem Überschreiten der Frist durch den AN – Schadensersatz statt der Leistung geltend zu machen.
4. Der AN kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen, ein Recht zu Teilkündigungen besteht für ihn nicht. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener und vom AG zu vertretender Umstände erheblich und nachhaltig gestört ist oder wenn der AG eine ihm obliegende wesentliche Mitwirkung trotz Fristsetzungen und Nachfristsetzungen unterlässt und dadurch den AN wesentlich behindert, seine Leistungen vertragsgerecht auszuführen oder wenn der AG mit einer fälligen Zahlung in Verzug gerät und trotz mehrfacher Mahnungen ausstehende Zahlungen nicht leistet. Bei Streit über die Berechtigung der Höhe eines fälligen Zahlungsanspruchs ist eine Kündigung ausgeschlossen, wenn der AG berechtigte Gründe für einen Einbehalt darlegt und den nach seiner Auffassung berechtigten Vergütungsanteil bezahlt.
5. In allen Fällen einer Kündigung aus wichtigem Grund bedarf es vor Ausspruch einer entsprechenden Kündigung einer vorherigen angemessenen Nachfristsetzung mit gleichzeitiger Kündigungsandrohung. Bei der Kündigung aus wichtigem Grund sind die maßgeblichen Umstände und der wichtige Grund im Kündigungsschreiben näher darzulegen und zu erläutern. Versäumt die kündigende Partei dies, ist der jeweilige andere Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Frist zur Begründung der Kündigung zu setzen. Im Falle des fruchtlosen Fristablaufs ist die Kündigung unwirksam. Die hier unter Ziffer 5 geregelte Nachfristsetzung gilt nicht im Falle der Kündigung nach Ziffer 3 (zweimalige Überschreitung der Frist nach § 4 Abs. 1).
6. Dem AN steht bei einer freien Kündigung des AG oder bei einer Kündigung des Vertrages durch den AN aus einem wichtigen Grund, den der AG zu vertreten hat, die vereinbarte Vergütung für die erbrachten und daneben für die beauftragten, jedoch wegen der Kündigung nicht mehr erbrachten Leistungen zu (im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund als Schadensersatz). Der AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart hat oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Im Übrigen gilt § 648 BGB.
7. Will der AG einen Abzug wegen Erwerbs durch anderweitige Verwendung der Arbeitskraft des AN oder böswilliger Unterlassung anderweitigen Erwerbs vornehmen, so trägt er insoweit dem Grunde und der Höhe nach die Beweislast. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des AN, etwaige Ersatzeinkünfte wegen einer möglichen anderweitigen Verwendung seiner Arbeitskraft und die seiner Mitarbeiter und Angestellten offenzulegen und einen etwaigen Nichterwerb eidesstattlich zu versichern.
8. In allen anderen Fällen einer Kündigung, also wenn der Vertrag vom AG aus einem Grund gekündigt wird, den der AN zu vertreten hat, oder wenn der AG aus einem wichtigen Grund gem. § 12 Ziffer 1 dieses Vertrages kündigt, oder wenn der AN aus einem wichtigen Grund kündigt, den der AG nicht zu vertreten hat, sind nur die bis dahin vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen und vom AN nachgewiesenen Leistungen zu vergüten. Im Falle einer Kündigung vom AG aus einem Grund, den der AN zu vertreten hat, besteht dieser Anspruch nur dann, wenn die erbrachten Leistungen für den AG auch tatsächlich, unter Beachtung der wirtschaftlichen Interessen des AG, verwertbar sind.
9. Schadensersatzansprüche des AG bleiben unberührt, sofern der AN die Kündigung zu vertreten hat. Der AG ist in diesem Fall insbesondere berechtigt, die infolge der Kündigung entstehenden Mehrkosten, vor allem aus der Beauftragung eines Dritten oder solche, die infolge eines Leistungsverzugs des AN entstehen oder entstanden sind, vom AN ersetzt zu verlangen.
10. Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der AN seine Arbeiten so abzuschließen und die Leistungsergebnisse zusammenzustellen und zu dokumentieren, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine Übernahme der Leistungen und die Weiterführung der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen etwaigen Dritten möglich ist.
11. Der AN hat dem AG den vollständigen Leistungsstand innerhalb von sieben Kalendertagen nach Zugang der Kündigung durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen (insbesondere Planungsunterlagen und Berechnungen) zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen haben beide Parteien die Abwicklung des Vertrages nach Möglichkeit zu fördern, insbesondere dem Interesse einer Partei an einer etwaigen erforderlichen Beweissicherung Rechnung zu tragen und die nötigen Auskünfte zu erteilen.
12. § 648a Abs. 4 BGB bleibt mit der Maßgabe unberührt, dass die Terminbestimmung in Textform zu erfolgen hat, die Rechtsfolge des § 648a Abs. 4 Satz 2 BGB nur bei nochmaliger Fristsetzung in Textform eintritt und dass, soweit ein wichtiger Grund für ein Fernbleiben besteht, dieser nicht unverzüglich mitgeteilt werden muss.
13. Jegliche Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
§ 13 Streitigkeiten
Streitfälle berechtigen die Vertragsparteien nicht, ihre Mitwirkung an der Vertragserfüllung einzustellen. Insbesondere ist der AN nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zurückbehaltung von Leistungen und Unterlagen berechtigt. Etwas anderes gilt nur, wenn den Parteien aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.
§ 14 Videoüberwachung Baustelle
1. Die Baustelle wird per Video überwacht. Hierdurch bedingt werden auf dem privaten Grundstück auch die Mitarbeiter des AN gefilmt. Der AN erklärt sich mit der Videoüberwachung einverstanden und stimmt mit der Unterzeichnung des Bauvertrages dieser zu. Der AG stellt den datenschutzkonformen Einsatz der Videoüberwachung gemäß der DSGVO sicher und verweist darüber hinaus auf die Informationsverpflichtung nach Artikel 12 und 13 DSGVO.
§ 15 Salvatorische Klausel/Vertragsänderungen und -ergänzungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, die rechtsunwirksame Vertragsbestimmung dahingehend umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommene Parteiwille unter Einbeziehung der beabsichtigten wirtschaftlichen Zwecke erreicht wird. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine Regelungslücke ergeben sollte.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sollen, sofern gesetzlich nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftlich festgelegt werden. Der Schriftform bedarf auch eine Änderung und/oder Ergänzung dieser Regelung. Soweit diese Form nicht beachtet wird, hat etwaige Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages derjenige zu beweisen, der sich auf sie beruft.
3. Als Gerichtsstand wird Luckenwalde vereinbart.
4. Es gilt deutsches Recht.
	Luckenwalde, Datum ................................
	Ort, Datum .................................
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Auftraggeber
	.................................................
Auftragnehmer
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